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(3) Die EDV-Projekte zur Bereitstellung der Daten für das 
Informationssystem Preise aus den Datenbanken bei den In
formationssendern bzw. zur Einspeicherung in die Daten
banken bei den Informationsempfängern sind von diesen 
unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen aus 
der gerätemäßigen Ausstattung, dem angewendeten Betriebs
system und den unterschiedlichen Datenbanksystemen grund
sätzlich in eigener Verantwortung zu realisieren.

(4) Für Aufgaben mit zentraler Bedeutung für die Preis
arbeit werden vom Leiter des Amtes für Preise mit speziel
len Preisverfügungen Festlegungen zur Anwendung einheit
licher Datensätze getroffen. Für diese Aufgaben werden vom 
Amt für Preise gleichzeitig Standard-Projekte für Personal- 
computer/Arbeitsplatzcomputer entwickelt und zur Nach
nutzung zur Verfügung gestellt.

§ 6
Verantwortung

(1) Die Minister und die Leiter der anderen zentralen 
Staatsorgane sind verantwortlich für die Schaffung der 
Grundlagen des Informationssystems. Preise in ihrem Ver
antwortungsbereich. Dazu
— sichern sie die erforderlichen materiell-technischen Vor

aussetzungen und organisieren die Entwicklung der EDV- 
Projekte und Datenbanken,

— präzisieren bzw. ergänzen sie in Übereinstimmung mit 
dem Leiter des Amtes für Preise die für ihren Verantwor
tungsbereich geltenden Preisvorschriften entsprechend den 
Bedingungen der rechnergestützten Arbeitsweise im In
formationssystem Preise,

— setzen sie die Grundsätze des Informationsaustausches in 
ihrem Verantwortungsbereich sowie in der Kommunika
tion nach außen durch,

— organisieren sie den Erfahrungsaustausch und die schritt
weise Vereinheitlichung der angewandten Lösungen,

— sichern sie die Durchsetzung der geltenden Rechtsvor
schriften über die Gewährleistung von Ordnung, -Sicher
heit und Geheimnisschutz bei der Anwendung der EDV.

Dies gilt entsprechend für die Mitglieder der Räte der Be
zirke für Preise in ihrem Verantwortungsbereich in Abstim

mung mit den Leitern der zuständigen Fachorgane des Ra
tes des Bezirkes.

(2) Die Generaldirektoren der volkseigenen Kombinate, die 
Direktoren der bezirksgeleiteten Kombinate, die Direktoren 
der Betriebe und Leiter der Einrichtungen sind verantwort
lich für die Einordnung des Informationssystems Preise in 
die bestehenden Organisationssysteme auf Basis der EDV. 
Dazu
— schaffen sie die erforderlichen materiell-technischen Vor

aussetzungen und organisieren die Entwicklupg der EDV- 
Projekte,

— präzisieren bzw. ergänzen sie in Abstimmung- mit dem 
Leiter des übergeordneten Organs die im Kombinat, in 
den Betrieben und Einrichtungen geltenden Vorschriften 
zur Betriebsorganisation auf Basis der EDV um die An
forderungen des Informationssystems Preise,

— sichern sie die vollständige Erfassung und Speicherung 
der erzeugnisbezogenen Informationen über Kosten, Rein
einkommen und Preise in Datenbanken,

— setzen sie die Grundsätze des Informationsaustausches in 
ihrem Verantwortungsbereich sowie in der Kommunika
tion nach außen durch.

§7
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Dezember 1988 in Kraft.
(2) Die Arbeiten zur Schaffung der Datenbanken gemäß 

§4 Abs. 1 sind so zu organisieren, daß im Verantwortungs
bereich aller Preiskoordinierungsorgane bis 1990 Vorausset
zungen bestehen, um die bei der Bildung und planmäßigen 
Änderung von Industriepreisen nachzuweisenden Informa
tionen schrittweise rechnergestützt zu erfassen und in die 
Datenbanken einzuspeisen sowie mit dem Informationsaus
tausch gemäß § 5 zu beginnen. Ausnahmen sind beim Leiter 
des Amtes für Preise zu beantragen.

Berlin, den 27. September 1988

Der Leiter 
des Amtes für Preise

H a l b r i t t e r
Minister
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